
Garantiebedingungen der W.Schillig objects GmbH & Co. KG  

Die W.Schillig objects GmbH & Co. KG, 96237 Ebersdorf-Frohnlach gewährt für dieses Sitzmöbel, 
welches für den Einsatz in Büros, Lounges, Meetingbereiche, Pflegeheimen, Hotellobbys oder 
ähnlichem Einsatz konzipiert und konstruiert wurde, dem Endabnehmer zusätzlich zu seinen Rechten 
gegenüber dem Verkäufer auf Gewährleistung zu folgenden Bedingungen eine Herstellergarantie von  

60 Monaten. 

Die Herstellergarantie wird nur gewährt, sofern das W.Schillig Sitzmöbel bei einem von W.Schillig 
objects autorisierten Fachhändler erworben wurde.  

Mängel werden innerhalb der Garantiezeit durch W.Schillig objects beseitigt. Dabei erfolgt die 
Garantieleistung nach Wahl von W.Schillig objects durch Instandsetzung (Reparatur), Austausch 
mangelhafter Teile oder Austausch des Sitzmöbels. Die Ausführung von Garantieleistungen bewirkt 
weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Ausgewechselte Teile gehen in das 
Eigentum von W.Schillig objects über.  

Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die aus nicht vorschriftsmäßigem Aufbau, 
nicht nutzungsbestimmten Einsatzes (nicht nutzungsbestimmte Einsatzorte sind z. B. die 
Verwendung in Räumen von Produktionseinrichtungen oder Werkstätten, im Außenbereich, in 
Reinräumen oder Räume mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit wie z. B. in Spa Bereichen), unsachgemäßer 
Handhabung oder Transport, Reparatur oder Umbauten durch nicht autorisierte Personen sowie 
durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstanden sind. Werden insbesondere Betriebs- 
oder Wartungsanweisungen von W.Schillig objects nicht befolgt oder werden andere Pflegeprodukte 
als die Original W.Schillig Pflegeprodukte verwendet, die nicht den Originalspezifikationen 
entsprechen, so entfällt ebenfalls jede Garantie. Natürlicher Verschleiß (z.B. Abnutzung von Rollen 
oder des Bezuges) ist von der Garantie ebenso ausgenommen, wie Schäden, die durch Fremdkörper 
wie scharfkantige oder abfärbende Gegenstände, entstanden sind.  

Als Nachweis für den Garantieanspruch gilt die Kaufquittung mit Angabe von Kaufdatum und Modell. 
Um die Abwicklung zu vereinfachen, sollte die Kaufquittung zusätzlich – falls möglich – folgende 
Angaben enthalten: Name und Adresse des Käufers.  

Die Garantieleistungen werden in der Bundesrepublik Deutschland geleistet. Für Sitzmöbel, welche in 
Europa erworben und in ein anderes europäisches Land gebracht wurden, werden Leistungen im 
Rahmen der jeweils für dieses europäische Land gültigen W.Schillig objects Garantiebestimmungen 
erbracht.  

Die Garantieleistungen werden in Deutschland nach vorheriger Absprache mit dem Service der 
W.Schillig objects (info@schillig-objects.de) erbracht.  

 


